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33 - 6410.1 

 

 

Vollzug der Wassergesetze; 
Nasskiesabbau auf den Grundstücken Fl.Nrn. 218-220 der Gemarkung Fellheim 

durch die Lehrer GmbH, Fellheim 
 
 

Das Landratsamt Unterallgäu führt auf Grund des Antrags der Lehrer GmbH, Fellheim, vom 30.08.2017 
auf Nasskiesabbau auf den Grundstücken Fl.Nrn. 218-220 der Gemarkung Fellheim ein Plangenehmi-

gungsverfahren durch. 

 

Für das Vorhaben ist eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 7 Abs. 1 UVPG i.V.m. Nr. 13.18.1 

der Anlage 1 und Anlage 3 zum UVPG vorgesehen, in der über das Erfordernis der Umweltverträglich-

keitsprüfung entschieden wird. 

 

Es liegen keine Merkmale nach Nr. 1 der Anlage 3 zum UVPG vor, die eine Umweltverträglichkeitsprü-

fung nach sich ziehen. Auch bestehen keine besonderen örtlichen Gegebenheiten im Hinblick auf die 

gem. Nr. 2 der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Schutzkriterien. Eine Beurteilung nach Nr. 3 der Anlage 
3 zum UVPG führt nicht zu einem Vorliegen erheblicher Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgü-

ter. 

 

Die Prüfung ergab abschließend, dass das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkun-

gen hat.  

 

Es wird hiermit festgestellt, dass für die Erweiterung der Trockenkiesausbeute auf den Grundstücken 

Fl.Nrn. 218-220 der Gemarkung Fellheim auf eine Nasskiesausbeute, nach den Unterlagen des Ing.-Büros 

H. Wessner, Kirchdorf a.d. Iller, vom September 2017, aus o.g. Gründen eine Verpflichtung zur Durch-

führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht besteht (§ 3a Satz 2 Halbsatz 2 UVPG). 
 

Diese Feststellung wird entsprechend § 5 Abs. 2 UVPG bekannt gegeben und ist nicht selbstständig an-

fechtbar. 

 

Mindelheim, 20. Dezember 2017 
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BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN 

 

 

24 - 050 

 
 

Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen nach §§ 135 a bis 135 c BauGB 
des Interkommunalen Zweckverbandes Gewerbepark 

Flughafen Süd – Benningen / Hawangen 
 
 

Aufgrund von § 135 c Baugesetzbuch in der Fassung der Neufassung des Baugesetzbuches vom 

03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) und von §§ 23, 24 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (Gemein-

deordnung -GO-) BayRS 2020-1-1-I in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796) 

erlässt der Interkommunale Zweckverband Gewerbepark Flughafen Süd – Benningen / Hawangen fol-

gende Satzung: 

 

§ 1 
Erhebung von Kostenerstattungsbeträge 

 
Kostenerstattungsbeträge für die Durchführung von zugeordneten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

werden nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches (BauGB) und dieser Satzung erhoben. 

 

§ 2 
Umfang der erstattungsfähigen Kosten 

 

(1) Erstattungsfähig sind die Kosten für die Durchführung von allen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, 

die nach § 9 Abs. 1 a BauGB zugeordnet sind.  

 

(2) Die Durchführungskosten umfassen die Kosten für  
 

1. den Erwerb und die Freilegung der Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen,  

 

2. die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen einschließlich ihrer Planung, Fertigstellungs- und Ent-

wicklungspflege. 

 

Dazu gehört auch der Wert der vom Zweckverband aus seinem Vermögen bereit-gestellten Flä-

chen im Zeitpunkt der Bereitstellung.  

 
(3) Die Ausgestaltung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen einschließlich deren Durchführungsdauer 

ergibt sich aus den Festsetzungen des Bebauungsplanes in Verbindung mit den in der Anlage darge-

stellten Grundsätzen. Der Bebauungsplan kann im Einzelfall von den in der Anlage beschriebenen 

Grundsätzen Abweichungen vorsehen. Dies gilt entsprechend für Satzungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 

Nr. 3 BauGB.  

 

§ 3 
Ermittlung der erstattungsfähigen Kosten 

 

Die erstattungsfähigen Kosten werden nach den tatsächlichen Kosten ermittelt.  
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§ 4 
Verteilung der erstattungsfähigen Kosten 

 

Die nach §§ 2, 3 erstattungsfähigen Kosten werden auf die nach § 9 Abs. 1 a BauGB zugeordneten 
Grundstücke nach Maßgabe der zulässigen Grundfläche (§ 19 Abs. 2 BauNVO) verteilt. Ist keine zulässige 

Grundfläche festgesetzt, wird die überbaubare Grundstücksfläche zugrunde gelegt. Für sonstige, selb-

ständige, versiegelbare Flächen gilt die versiegelbare Fläche als überbaubare Grundstücksfläche 

 

§ 5 
Anforderungen von Vorauszahlungen 

 

Der Zweckverband kann für Grundstücke, für die eine Kostenerstattungspflicht noch nicht oder nicht in 

vollem Umfang entstanden ist, Vorauszahlungen bis zur Höhe des voraussichtlichen Kostenerstattungs-

betrages anfordern, sobald die Grundstücke, auf denen Eingriffe zu erwarten sind, baulich oder gewerb-
lich genutzt werden dürfen. 

 

§ 6 
Fälligkeit des Kostenerstattungsbetrages 

 

Der Kostenerstattungsbetrag wird einen Monat nach Bekanntgabe der Anforderung fällig. 

 

§ 7 
Ablösung 

 
Der Kostenerstattungsbetrag kann auf Antrag abgelöst werden. Der Ablösebetrag bemisst sich nach der 

voraussichtlichen Höhe des zu erwartenden endgültigen Erstattungsbetrages.  

 

§ 8 
Inkrafttreten 

 

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  

 

Benningen, 15. Dezember 2017 

ZWECKVERBAND INTERKOMMUNALER GEWERBEPARK 
FLUGHAFEN SÜD – BENNINGEN/HAWANGEN 

 

Osterrieder 

Vorsitzender des Zweckverbandes 

Interkommunaler Gewerbepark Flughafen Süd – Benningen/Hawangen 
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Anlage 
 

Anlage zu § 2 Abs. 3 der Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen 
nach §§ 135 a bis 135 c BauGB des Interkommunalen Zweckverbandes Gewerbepark 

Flughafen Süd – Benningen / Hawangen 
 
Grundsätze für die Ausgestaltung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen: 
 

(1) Anpflanzung/Aussaat von standortheimischen Gehölzen, Kräutern und Gräsern 
 

1. Anpflanzung von Einzelbäumen  

− Schaffung günstiger Wachstumsbedingungen durch Herstellung der Vegetationstragschicht 

nach DIN 18915 und der Pflanzgrube gemäß DIN 18916  

− Anpflanzung von Hochstammbäumen mit einem Stammumfang der Sortierung 18/20 

− Verankerung der Bäume und Schutz vor Beschädigungen sowie Sicherung der Baumscheibe  

− Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 4 Jahre  

 

2. Anpflanzung von Gehölzen, freiwachsenden Hecken und Waldmänteln  

− Schaffung günstiger Wachstumsbedingungen durch Bodenvorbereitung nach DIN 18915  

− Anpflanzung von Bäumen I. Ordnung mit einem Stammumfang der Sortierung 18/20, Bäu-
men II. Ordnung  mit einem Stammumfang der Sortierung 16/18, Heistern 150/175 hoch 

und zweimal verpflanzten Sträuchern je nach Art in der Sortierung 60/80, 80/100 oder 

100/150 hoch 

− Je 100 m² je ein  1 Baum I. Ordnung, 2 Bäume II. Ordnung, 5 Heister und 40 Sträucher  

− Verankerung der Gehölze und Erstellung von Schutzeinrichtungen  

− Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 3 Jahre 
 

3. Anlage standortgerechter Wälder  

− Schaffung günstiger Wachstumsbedingungen durch Bodenvorbereitung nach DIN 18915  

− Aufforstung mit standortgerechten Arten  

− 3.500 Stück je ha, Pflanzen 3- bis 5-jährig, Höhe 80 bis 120 cm  

− Erstellung von Schutzeinrichtungen  

− Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 5 Jahre 

 

4. Schaffung von Streuobstwiesen  

− Schaffung günstiger Wachstumsbedingungen durch Bodenvorbereitung nach DIN 18915  

− Anpflanzung von Obstbaumhochstämmen und Befestigung der Bäume  

− je 100 m² ein Obstbaum der Sortierung 10/12  

− Einsaat Wiesen-/Kräutermischung  

− Erstellung von Schutzeinrichtungen  

− Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 5 Jahre 
 

5. Anlage von naturnahen Wiesen und Krautsäumen  

− Schaffung günstiger Wachstumsbedingungen durch mechanische    

− Bodenvorbereitung nach DIN 18915 

− Einsaat von Wiesengräsern und -kräutern, möglichst aus autochtonem Saatgut  

− Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 3 Jahre 
  



- 293 - 

KABl. Nr. 53/2017 

(2) Schaffung und Renaturierung von Wasserflächen 
 

1. Herstellung von Stillgewässern  

− Aushub und Einbau bzw. Abfuhr des anstehenden Bodens  

− ggf. Abdichtung des Untergrundes      

− Anpflanzung standortheimischer Pflanzen  

− Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 3 Jahre 

 

2. Renaturierung von Still- und Fließgewässern  

− Offenlegung und Rückbau von technischen Ufer- und Sohlbefestigungen  

− Gestaltung der Ufer und Einbau natürlicher Baustoffe unter Berücksichtigung    

− ingenieurbiologischer Vorgaben  

− Anpflanzung standortheimischer Pflanzen  

− Entschlammung  

− Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 3 Jahre  

 

(3) Begrünung von baulichen Anlagen 
 

1. Fassadenbegrünung  

− Anpflanzung von selbstklimmenden Pflanzen  

− Anbringung von Kletterhilfen und Pflanzung von Schling- und Kletterpflanzen  

− eine Pflanze je 2 lfm.  

− Fertigstellung- und Entwicklungspflege: 2 Jahre 

 

2. Dachbegrünung  

− intensive Begrünung von Dachflächen  

− extensive Begrünung von Dachflächen  

− Fertigstellung- und Entwicklungspflege: 3 Jahre  

 

(4) Entsiegelung und Maßnahmen zur Grundwasseranreicherung  
 
1. Entsiegelung befestigter Flächen  

− Ausbau und Abfuhr wasserundurchlässiger Beläge  

− Aufreißen wasserundurchlässiger Unterbauschichten  

− Einbau wasserdurchlässiger Deckschichten  

− Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 1 Jahr 

 

2. Maßnahmen zur Grundwasseranreicherung  

− Schaffung von Gräben und Mulden zur Regenwasserversickerung  

− Rückbau/Anstau von Entwässerungsgräben, Verschließen von Drainagen  

− Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 1 Jahr  

 

(5) Maßnahmen zur Extensivierung  
 
1. Umwandlung von Acker bzw. intensivem Grünland in Acker- und Grünlandbrache  

− Nutzungsaufgabe 

− Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 1 Jahr 

 

2. Umwandlung von Acker in Ruderalflur  

− ggf. Abtragen und Abtransport des Oberbodens  

− Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 1 Jahr 
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3. Umwandlung von Acker in extensiv genutztes Grünland  

− Bodenvorbereitung ggf. Abtragen und Abtransport des Oberbodens  

− Einsaat von Wiesengräsern und Kräutern  

− Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 5 Jahre 

 

4. Umwandlung von intensivem Grünland in extensiv genutztes Grünland  

− Nutzungsreduzierung  

− Auslagerung durch Mahd und Verwertung oder Abtransport des Mähguts  

− bei Feuchtgrünland Rückbau von Entwässerungsmaßnahmen 

− Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 5 Jahre 

 

 

24 - 6343.1 

 

 

Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung des Interkommunalen Zweckverbandes 
Gewerbepark Flughafen Süd – Benningen / Hawangen (Entwässerungssatzung - EWS -) 

 

 

Aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung (GO) sowie 

Art. 34 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) erlässt der Interkommunale Zweckver-

band Gewerbepark Flughafen Süd – Benningen / Hawangen folgende Satzung: 

 

§ 1 
Öffentliche Einrichtung 

 

(1) Der Interkommunale Zweckverband Gewerbepark Flughafen Süd – Benningen / Hawangen betreibt 

eine öffentliche Einrichtung zur Abwasserbeseitigung (Entwässerungseinrichtung) für das Gebiet 

des Gewerbeparks Süd Benningen / Hawangen gemäß der Zweckverbandssatzung vom 18.03.2015 

in der jeweils gültigen Fassung. 

 

(2) Art und Umfang der Entwässerungseinrichtung bestimmt der Zweckverband. 

 

(3) Zur Entwässerungseinrichtung gehören auch die im öffentlichen Straßengrund liegenden Teil der 
Grundstücksanschlüsse. 

 

§ 2 
Grundstücksbegriff, Verpflichtete 

 

(1) Grundstück im Sinn dieser Satzung ist jedes räumlich zusammenhängende und einem gemeinsamen 

Zweck dienende Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine selbstständige wirtschaftliche 

Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke oder Teile von Grundstücken im Sinn 

des Grundbuchrechts handelt. Soweit rechtlich verbindliche planerische Vorgaben vorhanden sind, 
sind sie zu berücksichtigen. 

 

(2) Die in dieser Satzung für Grundstückseigentümer erlassenen Vorschriften gelten auch für Teileigen-

tümer, Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer, Wohnungserbbauberechtigte, Nießbraucher und 

sonstige zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte. Von mehreren dinglich Berechtigten 

ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften als Gesamtschuldner. 
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§ 3 
Begriffsbestimmungen 

 

Im Sinn dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeutung: 
 

(1) Abwasser 

ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Ei-

genschaften veränderte Wasser und das bei Trockenwetter damit zusammen abfließende Wasser 

(Schmutzwasser) sowie das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten 

Flächen gesammelt abfließende Wasser (Niederschlagswasser). 

Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht für das in landwirtschaftlichen Betrieben anfallende 

Abwasser (einschließlich Jauche und Gülle), das dazu bestimmt ist, auf landwirtschaftlich, forstwirt-

schaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden aufgebracht zu werden; nicht zum Aufbringen bestimmt 

ist insbesondere das häusliche Abwasser. 
 

(2) Kanäle 

sind Mischwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle oder Regenwasserkanäle einschließlich der Sonder-

bauwerke wie z. B. Schächte, Regenbecken, Pumpwerke, Regenüberläufe. 

 

(3) Schmutzwasserkanäle 

dienen ausschließlich der Aufnahme und Ableitung von Schmutzwasser. 

 

(4) Mischwasserkanäle 

sind zur Aufnahme und Ableitung von Niederschlags- und Schmutzwasser bestimmt. 
 

(5) Regenwasserkanäle 

dienen ausschließlich der Aufnahme und Ableitung von Niederschlagswasser. 

(6) Sammelkläranlage 

ist eine Anlage zur Reinigung des in den Kanälen gesammelten Abwassers einschließlich der Ablei-

tung zum Gewässer. 

 

(7) Grundstücksanschlüsse 

sind 

1. bei Freispiegelkanälen: 
die Leitungen vom Kanal bis zum Kontrollschacht. 

2. bei Druckentwässerung: 

die Leitungen vom Kanal bis zum Abwassersammelschacht. 

3. bei Unterdruckentwässerung: 

die Leitungen vom Kanal bis einschließlich des Hausanschlussschachts. 

 

(8) Grundstücksentwässerungsanlagen 

sind 

1. bei Freispiegelkanälen: 

die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung des Abwassers dienen, bis einschließ-
lich des Kontrollschachts. Hierzu zählt auch die im Bedarfsfall erforderliche Hebeanlage zur 

ordnungsgemäßen Entwässerung eines Grundstücks (§ 9 Abs. 4). 

2. bei Druckentwässerung: 

die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung des Abwassers dienen, bis einschließ-

lich des Abwassersammelschachts. 

3. bei Unterdruckentwässerung: 

die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung des Abwassers dienen, bis zum Haus-

anschlussschacht. 
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(9) Kontrollschacht 

ist ein Übergabeschacht, der zur Kontrolle und Wartung der Anlage dient. 

 

(10) Abwassersammelschacht (bei Druckentwässerung) 
ist ein Schachtbauwerk mit Pumpen- und Steuerungsanlage. 

 

(11) Hausanschlussschacht (bei Unterdruckentwässerung) 

ist ein Schachtbauwerk mit einem als Vorlagebehälter dienenden Stauraum sowie einer Absaugven-

tileinheit. 

 

(12) Messschacht 

ist eine Einrichtung für die Messung des Abwasserabflusses oder die Entnahme von Abwasserpro-

ben. 

 
(13) Abwasserbehandlungsanlage 

ist eine Einrichtung, die dazu dient, die Schädlichkeit des Abwassers vor Einleitung in den Kanal zu 

vermindern oder zu beseitigen. Hierzu zählen insbesondere Kleinkläranlagen zur Reinigung häusli-

chen Abwassers sowie Anlagen zur (Vor-)Behandlung gewerblichen oder industriellen Abwassers. 

 

(14) Fachlich geeigneter Unternehmer 

ist ein Unternehmer, der geeignet ist, Arbeiten an Grundstücksentwässerungsanlagen fachkundig 

auszuführen. Voraussetzungen für die fachliche Eignung sind insbesondere 

1. die ausreichende berufliche Qualifikation und Fachkunde der verantwortlichen technischen Lei-

tung, 
2. die Sachkunde des eingesetzten Personals und dessen nachweisliche Qualifikation für die jewei-

ligen Arbeiten an Grundstücksentwässerungsanlagen, 

3. die Verfügbarkeit der benötigten Werkzeuge, Maschinen und Geräte, 

4. die Verfügbarkeit und Kenntnis der entsprechenden Normen und Vorschriften, 

5. eine interne Qualitätssicherung (Weiterbildung, Kontrollen und Dokumentation). 

 

§ 4 
Anschluss- und Benutzungsrecht 

 

(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung 
an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen wird. Er ist berechtigt, nach Maßgabe der §§ 14 

bis 17 das anfallende Abwasser in die Entwässerungseinrichtung einzuleiten. 

 

(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die durch einen 

Kanal erschlossen sind. Der Grundstückseigentümer kann unbeschadet weitergehender bundes- 

und landesgesetzlicher Vorschriften nicht verlangen, dass neue Kanäle hergestellt oder bestehende 

Kanäle geändert werden. Welche Grundstücke durch einen Kanal erschlossen werden, bestimmt 

der Zweckverband. 

 

(3) Ein Anschluss- und Benutzungsrecht besteht nicht, 
1. wenn das Abwasser wegen seiner Art oder Menge nicht ohne Weiteres von der Entwässe-

rungseinrichtung übernommen werden kann und besser von demjenigen behandelt wird, bei 

dem es anfällt oder 

2. solange eine Übernahme des Abwassers technisch oder wegen des unverhältnismäßig hohen 

Aufwands nicht möglich ist. 

 

(4) Der Zweckverband kann den Anschluss und die Benutzung versagen, wenn die gesonderte Behand-

lung des Abwassers wegen der Siedlungsstruktur das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt. 
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(5) Unbeschadet des Abs. 4 besteht ein Benutzungsrecht nicht, soweit eine Versickerung oder ander-

weitige Beseitigung von Niederschlagswasser ordnungsgemäß möglich ist. Der Nachweis für die Vo-

raussetzungen des Satzes 1 ist vom Grundstückseigentümer zu erbringen. Der Zweckverband kann 

Ausnahmen von Satz 1 zulassen oder bestimmen, wenn die Einleitung von Niederschlagswasser aus 
betriebstechnischen Gründen erforderlich ist. 

 

§ 5 
Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, bebaute Grundstücke an die Entwässerungs-

einrichtung anzuschließen (Anschlusszwang). Ein Anschlusszwang besteht nicht, wenn der Anschluss 

rechtlich oder tatsächlich unmöglich ist. 

 

(2) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, auch unbebaute Grundstücke an die Entwäs-
serungseinrichtung anzuschließen, wenn Abwasser anfällt. 

 

(3) Ein Grundstück gilt als bebaut, wenn auf ihm bauliche Anlagen, bei deren Benutzung Abwasser an-

fallen kann, dauernd oder vorübergehend vorhanden sind. 

 

(4) Bei baulichen Maßnahmen, die eine Veränderung der Abwassereinleitung nach Menge oder Be-

schaffenheit zur Folge haben, muss der Anschluss vor dem Beginn der Benutzung des Baus herge-

stellt sein. In allen anderen Fällen ist der Anschluss nach schriftlicher Aufforderung durch den 

Zweckverband innerhalb der von ihm gesetzten Frist herzustellen. 

 
(5) Auf Grundstücken, die an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen sind, ist im Umfang des Be-

nutzungsrechts alles Abwasser in die Entwässerungseinrichtung einzuleiten (Benutzungszwang). 

Verpflichtet sind der Grundstückseigentümer und alle Benutzer der Grundstücke. Sie haben auf Ver-

langen des Zweckverbandes dafür erforderliche Überwachung zu dulden. 

 

§ 6 
Befreiung von Anschluss- oder Benutzungszwang 

 

(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung wird auf Antrag ganz oder zum Teil be-

freit, wenn der Anschluss oder die Benutzung aus besonderen Gründen auch unter Berücksichti-
gung der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. Der Antrag auf Befreiung ist unter An-

gabe der Gründe schriftlich beim Zweckverband einzureichen. 

 

(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und Widerrufsvorbehalt erteilt werden. 

 

§ 7 
Sondervereinbarungen 

 
(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss oder zur Benutzung berechtigt oder verpflich-

tet, kann der Zweckverband durch Vereinbarung ein besonderes Benutzungsverhältnis begründen. 
 

(2) Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen dieser Satzung und der Beitrags- und 

Gebührensatzung entsprechend. Ausnahmsweise kann in der Sondervereinbarung Abweichendes 

bestimmt werden, soweit dies sachgerecht ist. 

 

  



- 298 - 

KABl. Nr. 53/2017 

§ 8 
Grundstücksanschluss 

 
Der Grundstücksanschluss wird vom Zweckverband hergestellt, verbessert, erneuert, geändert und un-
terhalten sowie stillgelegt und beseitigt. Der Zweckverband kann, soweit der Grundstücksanschluss 

nicht nach § 1 Abs. 3 Bestandteil der Entwässerungseinrichtung ist, auf Antrag zulassen oder von Amts 

wegen anordnen, dass der Grundstückseigentümer den Grundstücksanschluss ganz oder teilweise her-

stellt, verbessert, erneuert, ändert und unterhält sowie stilllegt und beseitigt; § 9 Abs. 2 und 6 sowie 

§§ 10 bis 12 gelten entsprechend. 

 
§ 9 

Grundstücksentwässerungsanlage 
 

(1) Jedes Grundstück, das an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen wird, ist vorher vom Grund-
stückseigentümer mit einer Grundstücksentwässerungsanlage zu versehen. Wird das Schmutzwas-

ser über die Entwässerungseinrichtung abgeleitet, aber keiner Sammelkläranlage zugeführt, ist die 

Grundstücksentwässerungsanlage mit einer Abwasserbehandlungsanlage auszustatten. 

 

(2) Die Grundstücksentwässerungsanlage und die Abwasserbehandlungsanlage im Sinn des Abs. 1 

Satz 2 sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik herzustellen, zu betreiben, zu ver-

bessern, zu erneuern, zu ändern, zu unterhalten, stillzulegen oder zu beseitigen. Für die Reinigungs-

leistung der Abwasserbehandlungsanlage im Sinn des Abs. 1 Satz 2 ist darüber hinaus der Stand der 

Technik maßgeblich. 

 
(3) Am Ende der Grundstücksentwässerungsanlage ist ein Kontrollschacht zu errichten. Der Zweckver-

band kann verlangen, dass anstelle oder zusätzlich zum Kontrollschacht ein Messschacht zu erstel-

len ist. Bei Druckentwässerung oder Unterdruckentwässerung gelten Sätze 1 und 2 nicht, wenn die 

Kontrolle und Wartung der Grundstücksentwässerungsanlage über den Abwassersammelschacht 

oder den Hausanschlussschacht durchgeführt werden kann. 

 

(4) Besteht zum Kanal kein ausreichendes Gefälle, kann der Zweckverband vom Grundstückseigentü-

mer den Einbau und den Betrieb einer Hebeanlage zur Entwässerung des Grundstücks verlangen, 

wenn ohne diese Anlage eine ordnungsgemäße Beseitigung des Abwassers bei einer den allgemein 

anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Planung und Ausführung des Kanalsystems für 
den Zweckverband nicht möglich oder nicht wirtschaftlich ist. 

 

(5) Gegen den Rückstau des Abwassers aus der Entwässerungseinrichtung hat sich jeder Anschluss-

nehmer selbst zu schützen. 

 

(6) Die Grundstücksentwässerungsanlage sowie Arbeiten daran dürfen nur durch fachlich geeignete 

Unternehmer ausgeführt werden. Der Zweckverband kann den Nachweis der fachlichen Eignung 

verlangen. 

 

§ 10 
Zulassung der Grundstücksentwässerungsanlage 

 

(1) Bevor die Grundstücksentwässerungsanlage hergestellt oder geändert wird, sind dem Zweckver-

band folgende Unterlagen in doppelter Fertigung einzureichen: 

1. Lageplan des zu entwässernden Grundstücks im Maßstab 1:1000, 

2. Grundriss- und Flächenpläne im Maßstab 1:100, aus denen der Verlauf der Leitungen und im 

Fall des § 9 Abs. 1 Satz 2 die Abwasserbehandlungsanlage ersichtlich sind, 
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3. Längsschnitte aller Leitungen mit Darstellung der Entwässerungsgegenstände im Maßstab 

1:100, bezogen auf Normal-Null (NN), aus denen insbesondere die Gelände- und Kanalsohlen-

höhen, die maßgeblichen Kellersohlenhöhen, Querschnitte und Gefälle der Kanäle, Schächte, 

höchste Grundwasseroberfläche zu ersehen sind, 
4. wenn Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in seiner Beschaffenheit erheblich 

vom Hausabwasser abweicht, zugeführt wird, ferner Angaben über 

− Zahl der Beschäftigten und der ständigen Bewohner auf dem Grundstück, wenn deren Ab-

wasser miterfasst werden soll, 

− Menge und Beschaffenheit des Verarbeitungsmaterials, der Erzeugnisse, 

− die Abwasser erzeugenden Betriebsvorgänge, 

− Höchstzufluss und Beschaffenheit des zum Einleiten bestimmten Abwassers, 

− die Zeiten, in denen eingeleitet wird, die Vorbehandlung des Abwassers (Kühlung, Reini-

gung, Neutralisation, Dekontaminierung) mit Bemessungsnachweisen. 

Soweit nötig, sind die Angaben zu ergänzen durch den wasserwirtschaftlichen Betriebsplan (Zu-

fluss, Verbrauch, Kreislauf, Abfluss) und durch Pläne der zur Vorbehandlung beabsichtigten Ein-

richtungen. 

 

Die Pläne müssen den beim Zweckverband aufliegenden Planmustern entsprechen. Alle Unterlagen 
sind vom Grundstückseigentümer und dem Planfertiger zu unterschreiben. Der Zweckverband kann 

erforderlichenfalls weitere Unterlagen anfordern. 

 

(2) Der Zweckverband prüft, ob die geplante Grundstücksentwässerungsanlage den Bestimmungen 

dieser Satzung entspricht. Ist das der Fall, erteilt der Zweckverband schriftlich seine Zustimmung 

und gibt eine Fertigung der eingereichten Unterlagen mit Zustimmungsvermerk zurück; die Zu-

stimmung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Die Zustimmung gilt als erteilt, 

wenn der Zweckverband nicht innerhalb von drei Monaten nach Zugang der vollständigen Planun-

terlagen seine Zustimmung schriftlich verweigert. Entspricht die Grundstücksentwässerungsanlage 

nicht den Bestimmungen dieser Satzung, setzt der Zweckverband dem Grundstückseigentümer un-
ter Angabe der Mängel eine angemessene Frist zur Berichtigung und erneuten Einreichung der ge-

änderten Unterlagen beim Zweckverband; Satz 3 gilt entsprechend. 

 

(3) Mit der Herstellung oder Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage darf erst begonnen wer-

den, wenn die Zustimmung nach Abs. 2 erteilt worden ist oder als erteilt gilt. Eine Genehmigungs-

pflicht nach sonstigen, insbesondere nach straßen-, bau- und wasserrechtlichen Bestimmungen 

bleibt durch die Zustimmung unberührt. 

 

(4) Von den Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 kann der Zweckverband Ausnahmen zulassen. 

 
§ 11 

Herstellung und Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage 
 

(1) Der Grundstückseigentümer hat dem Zweckverband den Beginn des Herstellens, des Änderns, des 

Ausführens größerer Unterhaltungsarbeiten oder des Beseitigens spätestens drei Tage vorher 

schriftlich anzuzeigen und gleichzeitig den Unternehmer zu benennen. Muss wegen Gefahr im Ver-

zug mit den Arbeiten sofort begonnen werden, ist der Beginn innerhalb von 24 Stunden schriftlich 

anzuzeigen. 

 
(2) Der Zweckverband ist berechtigt, die Arbeiten zu überprüfen. Der Grundstückseigentümer hat zu 

allen Überprüfungen Arbeitskräfte, Geräte und Werkstoffe bereitzustellen. 
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(3) Der Grundstückseigentümer hat die Grundstücksentwässerungsanlage vor Verdeckung der Leitun-

gen auf satzungsgemäße Errichtung und vor ihrer Inbetriebnahme auf Mängelfreiheit durch einen 

nicht an der Bauausführung beteiligten fachlich geeigneten Unternehmer prüfen und das Ergebnis 

durch diesen bestätigen zu lassen. Dies gilt nicht, soweit der Zweckverband die Prüfungen selbst 
vornimmt; er hat dies vorher anzukündigen. Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. Werden die Leitungen 

vor Durchführung der Prüfung auf satzungsgemäße Errichtung der Grundstücksentwässerungsanla-

ge verdeckt, sind sie auf Anordnung des Zweckverbandes freizulegen. 

 

(4) Soweit der Zweckverband die Prüfungen nicht selbst vornimmt, hat der Grundstückseigentümer 

dem Zweckverband die Bestätigungen nach Abs. 3 vor Verdeckung der Leitungen und vor Inbetrieb-

nahme der Grundstücksentwässerungsanlage unaufgefordert vorzulegen. Der Zweckverband kann 

die Verdeckung der Leitungen oder die Inbetriebnahme der Grundstücksentwässerungsanlage in-

nerhalb eines Monats nach Vorlage der Bestätigungen oder unverzüglich nach Prüfung durch den 

Zweckverband schriftlich untersagen. In diesem Fall setzt der Zweckverband dem Grundstücksei-
gentümer unter Angabe der Gründe für die Untersagung eine angemessene Nachfrist für die Besei-

tigung der Mängel; Sätze 1 und 2 sowie Abs. 3 gelten entsprechend. 

 

(5) Die Zustimmung nach § 10 Abs. 2, die Bestätigungen des fachlich geeigneten Unternehmers oder 

die Prüfung durch den Zweckverband befreien den Grundstückseigentümer, den ausführenden oder 

prüfenden Unternehmer sowie den Planfertiger nicht von der Verantwortung für die vorschriftsmä-

ßige und fehlerfreie Planung und Ausführung der Anlage. 

 

(6) Liegt im Fall des § 9 Abs. 1 Satz 2 die Bestätigung eines privaten Sachverständigen der Wasserwirt-

schaft über die ordnungsgemäße Errichtung der Abwasserbehandlungsanlage gemäß den Richtli-
nien für Zuwendungen für Kleinkläranlagen vor, ersetzt diese in ihrem Umfange die Prüfung und Be-

stätigung nach Abs. 3 und Abs. 4. 

 

§ 12 
Überwachung 

 

(1) Der Grundstückseigentümer hat die von ihm zu unterhaltenden Grundstücksanschlüsse, Mess-

schächte und Grundstücksentwässerungsanlagen, die an Schmutzwasserkanäle angeschlossen sind, 

in Abständen von jeweils 20 Jahren ab Inbetriebnahme auf eigene Kosten durch einen fachlich ge-

eigneten Unternehmer auf Mängelfreiheit prüfen und das Ergebnis durch diesen bestätigen zu las-
sen. Festgestellte Mängel hat der Grundstückseigentümer unverzüglich beseitigen zu lassen. Bei er-

heblichen Mängeln ist innerhalb von sechs Monaten nach Ausstellung der Bestätigung eine Nach-

prüfung durchzuführen. Der Zweckverband kann verlangen, dass die Bestätigung über die Mängel-

freiheit und über die Nachprüfung bei festgestellten Mängeln vorgelegt wird. 

 

(2) Für nach § 9 Abs. 1 Satz 2 erforderliche Abwasserbehandlungsanlagen gelten die einschlägigen was-

serrechtlichen Bestimmungen, insbesondere Art. 60 Abs. 1 und 2 BayWG für Kleinkläranlagen. 

 

(3) Der Grundstückseigentümer hat Störungen und Schäden an den Grundstücksanschlüssen, Mess-

schächten, Grundstücksentwässerungsanlagen, Überwachungseinrichtungen und Abwasserbehand-
lungsanlagen unverzüglich dem Zweckverband anzuzeigen. 

 

(4) Wird Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in seiner Beschaffenheit erheblich vom 

Hausabwasser abweicht, der Entwässerungseinrichtung zugeführt, kann der Zweckverband den Ein-

bau und den Betrieb von Überwachungseinrichtungen verlangen. Hierauf wird in der Regel verzich-

tet, soweit für die Einleitung eine wasserrechtliche Genehmigung der Kreisverwaltungsbehörde vor-

liegt und die Ergebnisse der wasserrechtlich vorgeschriebenen Eigen- oder Selbstüberwachung dem 

Zweckverband vorgelegt werden. 
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(5) Unbeschadet der Abs. 1 bis 4 ist der Zweckverband befugt, die Grundstücksentwässerungsanlagen 

jederzeit zu überprüfen, Abwasserproben zu entnehmen sowie Messungen und Untersuchungen 

durchzuführen. Dasselbe gilt für die Grundstücksanschlüsse und Messschächte, wenn sie der 

Zweckverband nicht selbst unterhält. Der Zweckverband kann jederzeit verlangen, dass die vom 
Grundstückseigentümer zu unterhaltenden Anlagen in einen Zustand gebracht werden, der Störun-

gen anderer Einleiter, Beeinträchtigungen der Entwässerungseinrichtung und Gewässerverunreini-

gungen ausschließt. Führt der Zweckverband aufgrund der Sätze 1 oder 2 eine Überprüfung der 

Grundstücksentwässerungsanlagen, der Messschächte oder der vom Grundstückseigentümer zu un-

terhaltenden Grundstücksanschlüsse auf Mängelfreiheit durch, beginnt die Frist nach Abs. 1 Satz 1 

mit Abschluss der Prüfung durch den Zweckverband neu zu laufen. 

 

(6) Die Verpflichtungen nach den Abs. 1 bis 5 gelten auch für den Benutzer des Grundstücks. 

 

§ 13 
Stilllegung von Entwässerungsanlagen auf dem Grundstück 

 

Sobald ein Grundstück an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen ist, sind nicht der Ableitung zur 

Entwässerungseinrichtung dienende Grundstücksentwässerungsanlagen sowie dazugehörige Abwasser-

behandlungsanlagen in dem Umfang außer Betrieb zu setzen, in dem das Grundstück über die Entwäs-

serungseinrichtung entsorgt wird. § 9 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt. 

 

§ 14 
Einleiten in die Kanäle 

 
(1) In Schmutzwasserkanäle darf nur Schmutzwasser, in Regenwasserkanäle nur Niederschlagswasser 

eingeleitet werden. In Mischwasserkanäle darf sowohl Schmutz- als auch Niederschlagswasser ein-

geleitet werden. 

 

(2) Den Zeitpunkt, von dem ab in die Kanäle eingeleitet werden darf, bestimmt der Zweckverband. 

 

§ 15 
Verbot des Einleitens, Einleitungsbedingungen 

 

(1) In die Entwässerungseinrichtung dürfen Stoffe nicht eingeleitet oder eingebracht werden, die 
1. die dort beschäftigten Personen gefährden oder deren Gesundheit beeinträchtigen, 

2. die Entwässerungseinrichtung oder die angeschlossenen Grundstücke gefährden oder beschä-

digen, 

3. den Betrieb der Entwässerungseinrichtung erschweren, behindern oder beeinträchtigen, 

4. die landwirtschaftliche oder gärtnerische Verwertung des Klärschlamms erschweren oder ver-

hindern oder 

5. sich sonst schädlich auf die Umwelt, insbesondere die Gewässer, auswirken. 

 

(2) Dieses Verbot gilt insbesondere für 

1. feuergefährliche oder zerknallfähige Stoffe wie Benzin oder Öl, 
2. infektiöse Stoffe, Medikamente, 

3. radioaktive Stoffe, 

4. Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen Verfärbung des Abwassers in der Sammelkläranlage 

oder des Gewässers führen, Lösemittel, 

5. Abwasser oder andere Stoffe, die schädliche Ausdünstungen, Gase oder Dämpfe verbreiten 

können, 

6. Grund- und Quellwasser, 
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7. feste Stoffe, auch in zerkleinerter Form, wie Schutt, Asche, Sand, Kies, Faserstoffe, Zement, 

Kunstharze, Teer, Pappe, Dung, Küchenabfälle, Schlachtabfälle, Treber, Hefe, flüssige Stoffe, die 

erhärten, 

8. Räumgut aus Leichtstoff- und Fettabscheidern, Jauche, Gülle, Abwasser aus Dunggruben und 
Tierhaltungen, Silagegärsaft, Blut aus Schlächtereien, Molke, 

9. Absetzgut, Räumgut, Schlämme oder Suspensionen aus Abwasserbehandlungsanlagen und 

Abortgruben unbeschadet gemeindlicher Regelungen zur Beseitigung der Fäkalschlämme, 

10. Stoffe oder Stoffgruppen, die wegen der Besorgnis einer Giftigkeit, Langlebigkeit, Anreiche-

rungsfähigkeit oder einer krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder erbgutverändernden 

Wirkung als gefährlich zu bewerten sind wie Schwermetalle, Cyanide, halogenierte Kohlenwas-

serstoffe, Polycyclische Aromaten, Phenole. 

Ausgenommen sind 

− unvermeidbare Spuren solcher Stoffe im Abwasser in der Art und in der Menge, wie sie 
auch im Abwasser aus Haushaltungen üblicherweise anzutreffen sind; 

− Stoffe, die nicht vermieden oder in einer Vorbehandlungsanlage zurückgehalten werden 

können und deren Einleitung der Zweckverband in den Einleitungsbedingungen nach 

Abs. 3 oder 4 zugelassen hat; 

− Stoffe, die aufgrund einer Genehmigung nach § 58 des Wasserhaushaltsgesetzes eingelei-

tet werden dürfen. 

11. Abwasser aus Industrie- und Gewerbebetrieben, 

− von dem zu erwarten ist, dass es auch nach der Behandlung in der Sammelkläranlage nicht 

den Mindestanforderungen nach § 57 des Wasserhaushaltsgesetzes entsprechen wird, 

− das wärmer als +35 °C ist, 

− das einen pH-Wert von unter 6,5 oder über 9,5 aufweist, 

− das aufschwimmende Öle und Fette enthält, 

− das als Kühlwasser benutzt worden ist. 

12. nicht neutralisiertes Kondensat aus ölbefeuerten Brennwert-Heizkesseln; das gilt nicht für Öl-

brennwertkessel bis 200 kW, die mit schwefelarmem Heizöl EL betrieben werden, 

13. nicht neutralisiertes Kondensat aus gasbefeuerten Brennwert-Heizkesseln mit einer Nennwert-

leistung über 200 kW. 

 

(3) Die Einleitungsbedingungen nach Abs. 2 Nr. 10 Satz 2 zweiter Spiegelstrich werden gegenüber den 

einzelnen Anschlusspflichtigen oder im Rahmen einer Sondervereinbarung festgelegt. 

 
(4) Über Abs. 3 hinaus kann der Zweckverband in Einleitungsbedingungen auch die Einleitung von Ab-

wasser besonderer Art und Menge ausschließen oder von besonderen Voraussetzungen abhängig 

machen, soweit dies zum Schutz des Betriebspersonals, der Entwässerungseinrichtung oder zur Er-

füllung der für den Betrieb der Entwässerungseinrichtung geltenden Vorschriften erforderlich ist. 

 

(5) Der Zweckverband kann die Einleitungsbedingungen nach Abs. 3 und 4 neu festlegen, wenn die 

Einleitung von Abwasser in die Entwässerungseinrichtung nicht nur vorübergehend nach Art oder 

Menge wesentlich geändert wird oder wenn sich die für den Betrieb der Entwässerungseinrichtung 

geltenden Gesetze oder Bescheide ändern. Der Zweckverband kann Fristen festlegen, innerhalb de-

rer die zur Erfüllung der geänderten Anforderungen notwendigen Maßnahmen durchgeführt wer-
den müssen. 

 

(6) Der Zweckverband kann die Einleitung von Stoffen im Sinn der Abs. 1 und 2 zulassen, wenn der Ver-

pflichtete Vorkehrungen trifft, durch die die Stoffe ihre gefährdende oder schädigende Wirkung ver-

lieren oder der Betrieb der Entwässerungseinrichtung nicht erschwert wird. In diesem Fall hat er 

dem Zweckverband eine Beschreibung mit Plänen in doppelter Fertigung vorzulegen. 
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(7) Leitet der Grundstückseigentümer Kondensat aus ölbefeuerten Brennwert-Heizkesseln oder aus 

gasbefeuerten Brennwert-Heizkesseln mit einer Nennwertleistung über 200 kW in die Entwässe-

rungseinrichtung ein, ist er verpflichtet, das Kondensat zu neutralisieren und dem Zweckverband 

über die Funktionsfähigkeit der Neutralisationsanlage jährlich eine Bescheinigung eines Betriebes 
nach § 2 Abs. 1 Satz 2 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz oder eines geeigneten Fachbetriebs vor-

zulegen. 

 

(8) Besondere Vereinbarungen zwischen dem Zweckverband und einem Verpflichteten, die das Einlei-

ten von Stoffen im Sinn des Abs. 1 durch entsprechende Vorkehrungen an der Entwässerungsein-

richtung ermöglichen, bleiben vorbehalten. 

 

(9) Wenn Stoffe im Sinn des Abs. 1 in eine Grundstücksentwässerungsanlage oder in die Entwässe-

rungseinrichtung gelangen, ist dies dem Zweckverband sofort anzuzeigen. 

 
§ 16 

Abscheider 
 

Sofern mit dem Abwasser Leichtflüssigkeiten (z. B. Benzin, Öle oder Fette) mitabgeschwemmt werden 

können, ist das Abwasser über in die Grundstücksentwässerungsanlage eingebaute Leichtflüssigkeits- 

bzw. Fettabscheider abzuleiten. Die Abscheider sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Tech-

nik zu errichten, zu betreiben und regelmäßig zu warten. Der Zweckverband kann den Nachweis der 

ordnungsgemäßen Eigenkontrolle, Wartung, Entleerung und Generalinspektion verlangen. Das Abschei-

degut ist schadlos zu entsorgen. 

§ 17 
Untersuchung des Abwassers 

 

(1) Der Zweckverband kann über die Art und Menge des eingeleiteten oder einzuleitenden Abwassers 

Aufschluss verlangen. Bevor erstmals Abwasser eingeleitet oder wenn Art oder Menge des eingelei-

teten Abwassers geändert werden, ist dem Zweckverband auf Verlangen nachzuweisen, dass das 

Abwasser keine Stoffe enthält, die unter das Verbot des § 15 fallen. 

 

(2) Der Zweckverband kann eingeleitetes Abwasser jederzeit, auch periodisch, auf Kosten des Grund-

stückeigentümers untersuchen lassen. Auf die Überwachung wird in der Regel verzichtet, soweit für 

die Einleitung in die Sammelkanalisation eine wasserrechtliche Genehmigung der Kreisverwaltungs-
behörde vorliegt, die dafür vorgeschriebenen Untersuchungen aus der Eigen- oder Selbstüberwa-

chung ordnungsgemäß durchgeführt und die Ergebnisse dem Zweckverband vorgelegt werden. Der 

Zweckverband kann verlangen, dass die nach § 12 Abs. 4 eingebauten Überwachungseinrichtungen 

ordnungsgemäß betrieben und die Messergebnisse vorgelegt werden. 

 

§ 18 
Haftung 

 

(1) Der Zweckverband haftet unbeschadet Abs. 2 nicht für Schäden, die auf solchen Betriebsstörungen 

beruhen, die sich auch bei ordnungsgemäßer Planung, Ausführung und Unterhaltung der Entwässe-
rungseinrichtung nicht vermeiden lassen. Satz 1 gilt insbesondere auch für Schäden, die durch Rück-

stau hervorgerufen werden. 

 

(2) Der Zweckverband haftet für Schäden, die sich aus der Benutzung der Entwässerungseinrichtung 

ergeben, nur dann, wenn einer Person, deren sich der Zweckverband zur Erfüllung seiner Verpflich-

tungen bedient, Vorsatz oder Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

 

(3) Der Grundstückseigentümer und der Benutzer haben für die ordnungsgemäße Benutzung der Ent-

wässerungseinrichtung einschließlich des Grundstücksanschlusses zu sorgen. 
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(4) Wer den Vorschriften dieser Satzung oder einer Sondervereinbarung zuwiderhandelt, haftet dem 

Zweckverband für alle ihm dadurch entstehenden Schäden und Nachteile. Dasselbe gilt für Schäden 

und Nachteile, die durch den mangelhaften Zustand der Grundstücksentwässerungsanlage oder des 

Grundstücksanschlusses verursacht werden, soweit dieser nach § 8 vom Grundstückseigentümer 
herzustellen, zu verbessern, zu erneuern, zu ändern und zu unterhalten sowie stillzulegen und zu 

beseitigen ist. Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 

 

§ 19 
Grundstücksbenutzung 

 

(1) Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen von Leitungen einschließlich Zubehör 

zur Ableitung von Abwasser über sein im Einrichtungsgebiet liegendes Grundstück sowie sonstige 

Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen, wenn und soweit diese Maßnahmen für die örtliche 

Abwasserbeseitigung erforderlich sind. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die Entwässe-
rungseinrichtung angeschlossen oder anzuschließen sind, die vom Eigentümer im wirtschaftlichen 

Zusammenhang mit einem angeschlossenen oder zum Anschluss vorgesehenen Grundstück genutzt 

werden oder für die die Möglichkeit der örtlichen Abwasserbeseitigung sonst wirtschaftlich vorteil-

haft ist. Die Verpflichtung entfällt, soweit die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer in 

unzumutbarer Weise belasten würde. 

 

(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten Inanspruch-

nahme seines Grundstücks zu benachrichtigen. 

 

(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Anlagen verlangen, wenn sie an der bisherigen 
Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat der Zweckverband zu tragen, 

soweit die Einrichtung nicht ausschließlich der Entsorgung des Grundstücks dient. 

 

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen sowie für Grundstü-

cke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrsflächen 

bestimmt sind. 

 

§ 20 
Betretungsrecht 

 
(1) Der Grundstückseigentümer und der Benutzer des Grundstücks haben zu dulden, dass zur Überwa-

chung ihrer satzungsmäßigen und gesetzlichen Pflichten die mit dem Vollzug dieser Satzung beauf-

tragten Personen des Zweckverbandes zu angemessener Tageszeit Grundstücke, Gebäude, Anlagen, 

Einrichtungen, Wohnungen und Wohnräume im erforderlichen Umfang betreten; auf Verlangen 

haben sich diese Personen auszuweisen. Ihnen ist ungehindert Zugang zu allen Anlagenteilen zu 

gewähren und sind die notwendigen Auskünfte zu erteilen. Der Grundstückseigentümer und der 

Benutzer des Grundstücks werden nach Möglichkeit vorher verständigt; das gilt nicht für Probe-

nahmen und Abwassermessungen. 

 

(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Betretungs- und Überwachungsrechte bleiben unbe-
rührt. 
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§ 21 
Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung kann mit Geldbuße belegt werden, wer vorsätzlich 
 

1. eine der in § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 1, Abs. 4 Sätze 1 und 3, § 12 Abs. 1 Satz 4 und Abs. 3, 

§ 15 Abs. 9, § 17 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Sätze 2 und 3 sowie § 20 Abs. 1 Satz 2 festgelegten 

oder hierauf gestützten Anzeige-, Auskunfts-, Nachweis- oder Vorlagepflichten verletzt, 

2. entgegen § 10 Abs. 3 Satz 1 vor Zustimmung des Zweckverbandes mit der Herstellung oder Än-

derung der Grundstücksentwässerungsanlage beginnt, 

3. entgegen § 11 Abs. 3 Satz 1, § 12 Abs. 1 Satz 1 eine unrichtige Bestätigung ausstellt oder entge-

gen § 11 Abs. 4 Satz 1, § 12 Abs. 1 Satz 4 vorlegt, 

4. entgegen § 11 Abs. 3, Abs. 4 Sätze 1 und 3 vor Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage 

durch einen fachlich geeigneten Unternehmer oder vor Vorlage von dessen Bestätigung oder 
vor Prüfung durch den Zweckverband die Leitungen verdeckt oder einer Untersagung des 

Zweckverbandes nach § 11 Abs. 4 Satz 2 zuwiderhandelt, 

5. entgegen § 12 Abs. 1 Satz 1 die Grundstücksentwässerungsanlagen nicht innerhalb der vorge-

gebenen Fristen überprüfen lässt, 

6. entgegen den Vorschriften der §§ 14 und 15 Abwasser oder sonstige Stoffe in die Entwässe-

rungseinrichtung einleitet oder einbringt, 

7. entgegen § 20 Abs. 1 Satz 2 den mit dem Vollzug dieser Satzung beauftragten Personen des 

Zweckverbandes nicht ungehindert Zugang zu allen Anlagenteilen gewährt. 

 

(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ordnungswidrigkeitentatbestände bleiben unberührt. 
 

§ 22 
Anordnungen für den Einzelfall; Zwangsmittel 

 

(1) Der Zweckverband kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Verpflichtungen Anord-

nungen für den Einzelfall erlassen. 

 

(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Handlungen, eines Duldens oder Unter-

lassens gelten die Vorschriften des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgeset-

zes. 
 

§ 23 
Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

Benningen, 15. Dezember 2017 

ZWECKVERBAND INTERKOMMUNALER GEWERBEPARK 

FLUGHAFEN SÜD – BENNINGEN/HAWANGEN 

 
Osterrieder 

Vorsitzender des Zweckverbandes 

Interkommunaler Gewerbepark Flughafen Süd – Benningen/Hawangen 
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24 - 6343.1 

 

 

Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung des 
Interkommunalen Zweckverbandes Gewerbepark Flughafen Süd – Benningen / Hawangen 

 

 

Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt der Interkommunale Zweckver-

band Gewerbepark Flughafen Süd – Benningen / Hawangen folgende Beitrags- und Gebührensatzung 

zur Entwässerungssatzung:  

 

§ 1 
Beitragserhebung 

 

Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Aufwandes für die Herstellung der Entwässerungseinrich-

tung einen Beitrag.  
 

§ 2 
Beitragstatbestand 

 

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare Grundstü-

cke erhoben sowie für Grundstücke und befestigte Flächen, die keine entsprechende Nutzungsmöglich-

keit aufweisen, auf denen aber tatsächlich Abwasser anfällt, wenn  

 

(1) für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die Entwässerungseinrichtung besteht oder  

 
(2) sie – auch aufgrund einer Sondervereinbarung – an die Entwässerungseinrichtung tatsächlich ange-

schlossen sind.  

 

§ 3 
Entstehen der Beitragsschuld 

 

(1) Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstatbestandes. Ändern sich die für die 

Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände im Sinn des Art. 5 Abs. 2a KAG, entsteht die – zusätzli-

che – Beitragsschuld mit dem Abschluss der Maßnahme. 
 

(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der Beitragstatbestand vor dem Inkrafttreten 

dieser Satzung erfüllt, entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser Satzung. 

 
§ 4 

Beitragsschuldner 
 

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer des Grundstücks 

oder Erbbauberechtigter ist.  

 
§ 5 

Beitragsmaßstab 
 

(1) Der Beitrag wird nach der zulässigen Geschossfläche berechnet.  
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(2) Die zulässige Geschossfläche bestimmt sich, wenn ein rechtsverbindlicher Bebauungsplan besteht, 

nach dessen Festsetzungen. 

Ist darin eine Geschossflächenzahl (§ 20 Baunutzungsverordnung – BauNVO) festgelegt, so errech-

net sich die Geschossfläche für die Grundstücke durch Vervielfachung der jeweiligen Grundstücks-
fläche mit der im Bebauungsplan festgesetzten Geschossflächenzahl.   

Ist im Bebauungsplan eine Baumassenzahl (§ 21 BauNVO) festgesetzt, so ergibt sich die Geschoss-

fläche aus der Vervielfachung der jeweiligen Grundstücksfläche mit der Baumassenzahl, geteilt 

durch 3,5. Ist im Einzelfall nur eine geringere Geschossfläche zulässig, so ist diese maßgebend. Ist 

jedoch im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld eine größere Geschossfläche vorhanden, so 

ist diese zugrunde zu legen. 

Ist im Bebauungsplan eine zulässige Dachhöhe festgesetzt, so ergibt sich die zulässige Geschossflä-

che der Vervielfachung der sich aus dem Produkt der Fläche des Baugrundstücks (§ 19 Abs. 3  

BauNVO) und der im Bebauungsplan festgesetzten Grundflächenzahl (GRZ; § 19 Abs. 1 BauNVO) be-

rechneten zulässigen Grundfläche (§ 19 Abs. 2 BauNVO) mit der zulässigen Dachhöhe, geteilt durch 
3,5. Die berechnete zulässige Geschossfläche wird entsprechend den mathematischen Rundungsre-

geln auf ganze m² auf- bzw. abgerundet. 

Ist im Einzelfall nur eine geringere Geschossfläche zulässig, so ist diese maßgebend. Ist jedoch im 

Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld eine größere Geschossfläche vorhanden, so ist diese 

zugrunde zu legen. 

 

(3) Wenn für das Grundstück die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen ist, ist die zulässige 

Geschossfläche nach dem Stand der Planungsarbeiten zu ermitteln. Abs. 2 Sätze 2 mit 9 gelten ent-

sprechend.  

 
(4) Die zulässige Geschossfläche ist zu ermitteln nach der für vergleichbare Baugebiete im Zweckver-

bandsgebiet festgesetzten Geschossflächenzahl (GFZ), wenn  

1. in einem aufgestellten Bebauungsplan das zulässige Maß der Nutzung nicht festgesetzt ist oder  

2. sich aus einem in Aufstellung begriffenen Bebauungsplan die zulässige Geschossfläche nicht 

hinreichend sicher entnehmen lässt oder  

3. in einem in Aufstellung begriffenen Bebauungsplan das zulässige Maß der Nutzung nicht fest-

gesetzt werden soll oder  

4. ein Bebauungsplan weder in Aufstellung begriffen noch vorhanden ist.  

 

Abs. 2 Sätze 8 und 9 gelten entsprechend. 
 

(5) Fehlt es an vergleichbaren Baugebieten, ergibt sich die zulässige Geschossfläche aus der durch-

schnittlichen Geschossflächenzahl, die nach § 34 BauGB in Verbindung mit § 17 und § 20 BauNVO 

aus der in der Umgebung vorhandenen Bebauung ermittelt wird. Abs. 2 Sätze 4 und 5 gelten ent-

sprechend.  

 

(6) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, wird als zulässige 

Geschossfläche ein Viertel der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. Grundstücke, bei denen die 

zulässige Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat, 

gelten als gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke im Sinn des Satzes 1.  
 

(7) Die Geschossfläche der auf dem heranzuziehenden Grundstück vorhandenen Gebäude oder selbst-

ständigen Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die 

Schmutzwasserableitung auslösen oder die nicht angeschlossen werden dürfen, wird von der für 

das Grundstück ermittelten zulässigen Geschossfläche abgezogen und der Beitragsberechnung nicht 

zugrunde gelegt.  
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Das gilt nicht für Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die tatsächlich an die Schmutzwas-

serableitung angeschlossen sind oder die bei der Berechnung der auf dem Grundstück zulässigen 

Geschossfläche ohnehin unberücksichtigt bleiben (vgl. § 20 Abs. 4, 2. Alt. § 21a Abs. 4 BauNVO). Ge-

schossflächen sind insoweit abzuziehen, als sie auf die zulässige Geschossfläche (§ 20 BauNVO) an-
zurechnen sind.   

 

(8) Bei bebauten Grundstücken im Außenbereich gilt als zulässige Geschossfläche die Geschossfläche 

der vorhandenen Bebauung. Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen 

Geschossen zu ermitteln. Kellergeschosse werden mit der vollen Fläche herangezogen. Dachge-

schosse werden nur herangezogen, soweit sie ausgebaut sind. Gebäude oder selbstständige Gebäu-

deteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die Schmutzwasserablei-

tung auslösen oder die nicht angeschlossen werden dürfen, werden nicht herangezogen; das gilt 

nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich an die Schmutzwasserableitung angeschlossen 

sind.  
Balkone, Loggien und Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn und soweit sie über die Gebäudeflucht-

linie herausragen.  

 

(9) Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Änderung der für die Beitragsbemessung 

maßgeblichen Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil erhöht.  

Eine Beitragspflicht entsteht insbesondere  

− wenn sich die zulässige Geschossfläche durch Aufstellung oder Änderung eines Bebauungspla-

nes oder durch Erlass oder Änderung einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB oder durch die 

konkrete Bebauung auf dem Grundstück später vergrößert, für die zusätzlichen Flächen,  

− im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien Gebäudes im Sinn des § 5 Abs. 7, 

wenn infolge der Nutzungsänderung die Voraussetzungen für die Beitragsfreiheit entfallen,  

− für Außenbereichsgrundstücke (Abs. 8), wenn sich die der Beitragsberechnung zugrunde geleg-

te Geschossfläche im Sinn von Abs. 8 später vergrößert oder sonstige Veränderungen vorge-

nommen werden, die nach Abs. 8 für die Beitragsbemessung von Bedeutung sind, oder  

− im Falle einer nachträglichen Bebauung für ein Grundstück, für das ein Herstellungsbeitrag, je-
doch weder eine Kostenerstattung noch ein Beitragsanteil für den Grundstücksanschluss im öf-

fentlichen Straßengrund geleistet worden ist und ein zusätzlicher Beitrag hierfür in § 6 vorge-

sehen ist.  

 

§ 6 
Beitragssatz 

 

Der Beitrag beträgt pro m² Geschossfläche 0,60 €.  

 

§ 7 
Fälligkeit 

 

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig.  

 

§ 7a 
Beitragsablösung 

 

Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag richtet 

sich nach der voraussichtlichen Höhe des Beitrags. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.  
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§ 8 
Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse 

 
(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erneuerung, Veränderung und Besei-

tigung sowie für die Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse im Sinn des § 3 EWS ist mit Ausnahme 

des Aufwands, der auf die im öffentlichen Straßengrund liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse 

entfällt, in der jeweils tatsächlichen Höhe zu erstatten.  
 

(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen Maßnahme. Schuldner ist, wer im 

Zeitpunkt des Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks oder Erbbaube-

rechtigter ist; mehrere Schuldner (Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte) sind Gesamtschuldner. § 7 

gilt entsprechend. 
 

(3) Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag richtet 
sich nach der voraussichtlichen Höhe des Erstattungsanspruchs. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung 

besteht nicht. 
 

§ 9 
Gebührenerhebung 

 

Der Zweckverband erhebt für die Benutzung der Entwässerungseinrichtung Einleitungsgebühren. 

 

§ 10 
Einleitungsgebühr 

 

(1) Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze nach der Menge der Abwäs-

ser berechnet, die der Entwässerungseinrichtung von den angeschlossenen Grundstücken zugeführt 

werden. 

Die Gebühr beträgt 5,10 € pro Kubikmeter Abwasser. 

 

(2) Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück aus der Wasserversorgungseinrichtung und aus der 

Eigengewinnungsanlage zugeführten Wassermengen abzüglich der nachweislich auf dem Grund-

stück verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen, soweit der Abzug nicht nach Abs. 4 aus-

geschlossen ist. Die Wassermengen werden durch geeichten Wasserzähler ermittelt. 
 

Sie sind vom Zweckverband zu schätzen, wenn  

1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder  

2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird, oder  

3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein Wasserzähler den wirklichen Wasserver-

brauch nicht angibt.  

 

Werden die Wassermengen nicht vollständig über Wasserzähler erfasst, werden als dem Grund-

stück aus der Eigengewinnungsanlage zugeführte Wassermenge pauschal 15 m³ pro Jahr und Ein-

wohner, der zum Stichtag 31.12. des Abrechnungsjahres mit Wohnsitz auf dem heranzuziehenden 
Grundstück gemeldet ist, neben der tatsächlich aus der öffentlichen Wasserversorgung abgenom-

menen angesetzt, insgesamt aber nicht weniger als 35 m³ pro Jahr und Einwohner. In begründeten 

Einzelfällen sind ergänzende höhere Schätzungen möglich. Es steht dem Gebührenpflichtigen frei, 

den Nachweis eines niedrigeren Wasserverbrauchs zu führen; Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend.  

 

(3) Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehaltenen Wassermengen obliegt dem Gebühren-

pflichtigen. Er ist grundsätzlich durch geeichte und verplombte Wasserzähler zu führen, die der Ge-

bührenpflichtige auf eigene Kosten fest zu installieren hat. 
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(4) Vom Abzug nach Abs. 3 sind ausgeschlossen  

1. Wassermengen bis zu 12 m³ jährlich, 

2. das hauswirtschaftlich genutzte Wasser und  

3. das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte Wasser.  
 

(5) Im Fall des § 10 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 ist der Abzug auch insoweit begrenzt, als der Wasserverbrauch 

35 m³ pro Jahr und Einwohner, der zum Stichtag 31.12. des Abrechnungsjahres mit Wohnsitz auf 

dem heranzuziehenden Grundstück gemeldet ist, unterschreiten würde. In begründeten Einzelfällen 

sind ergänzende höhere betriebsbezogene Schätzungen möglich.  

 

§ 11 
Gebührenzuschläge 

 

Für Abwässer im Sinn des § 10 dieser Satzung, deren Beseitigung Kosten verursacht, die die durch-
schnittlichen Kosten der Beseitigung von Hausabwasser um mehr als 30 % übersteigen, wird ein Zu-

schlag bis zur Höhe des den Grenzwert übersteigenden Prozentsatzes des Kubikmeterpreises für die 

Einleitungsgebühr erhoben.  

 

§ 12 
Entstehen der Gebührenschuld 

 

Die Einleitungsgebühr entsteht mit jeder Einleitung von Abwasser in die Entwässerungsanlage. 

 

§ 13 
Gebührenschuldner 

 

(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld Eigentümer des 

Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist.   

 

(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen Betriebs.   

 

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.  

 

§ 14 
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 

 

(1) Die Einleitung wird jährlich abgerechnet. Die Grund- und die Einleitungsgebühr werden einen Mo-

nat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.  

 

(2) Auf die Gebührenschuld sind zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November jedes Jahres 

Vorauszahlungen in Höhe eines Viertels der Jahresabrechnung des Vorjahres zu leisten. Fehlt eine 

solche Vorjahresabrechnung, so setzt der Zweckverband die Höhe der Vorauszahlungen unter 

Schätzung der Jahresgesamteinleitung fest.  

 
§ 15 

Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 
 

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, dem Zweckverband für die Höhe der Abgabe 

maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser Veränderungen – auf 

Verlangen auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen – Auskunft zu erteilen.  
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§ 16 
Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 

Benningen, 15. Dezember 2017 

ZWECKVERBAND INTERKOMMUNALER GEWERBEPARK 

FLUGHAFEN SÜD – BENNINGEN/HAWANGEN 

 

Osterrieder 

Vorsitzender des Zweckverbandes 

Interkommunaler Gewerbepark Flughafen Süd – Benningen/Hawangen 

 

 
24 - 6341.1 

 

 

Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen des 
Interkommunalen Zweckverbandes Gewerbepark Flughafen Süd – Benningen / Hawangen 

(Erschließungsbeitragssatzung – EBS) 
 

 

Auf Grund des Art. 23 Satz 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in Verbindung mit 

Art. 5a Abs. 9 des Bayerischen Kommunalabgabengesetzes (KAG) und § 132 Baugesetzbuch (BauGB) 
erlässt der Interkommunale Zweckverband Gewerbepark Flughafen Süd – Benningen / Hawangen fol-

gende Satzung: 

 

§ 1 
Erhebung des Erschließungsbeitrages 

 
Zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten Aufwandes für Erschließungsanlagen erhebt der Zweck-

verband Erschließungsbeiträge nach Art. 5a Abs. 1 KAG sowie nach Maßgabe dieser Satzung. 
 

§ 2 
Art und Umfang der Erschließungsanlagen 

 
(1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand 

 

I. für die öffentlichen zum Anbau bestimmten Straßen, Wege und Plätze (Art. 5a Abs. 2 Nr. 1 KAG) 

in 

bis zu einer Straßenbreite 

(Fahrbahnen, Radwege, 

Gehwege, kombinierte Geh- 

und Radwege) von 
 

1. Wochenendhausgebieten mit einer Geschossflächenzahl bis 0,2 7,0 m 

2. Kleinsiedlungsgebieten mit einer Geschossflächenzahl bis 0,3 10,0 m 

bei einseitiger Bebaubarkeit 8,5 m 
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3. Kleinsiedlungsgebieten, soweit sie nicht unter Nr. 2 fallen,  

Dorfgebieten, reinen Wohngebieten, allgemeinen Wohngebieten,  

Mischgebieten 

a) mit einer Geschossflächenzahl bis 0,7 14,0 m 
bei einseitiger Bebaubarkeit 10,5 m 

b) mit einer Geschossflächenzahl über 0,7 - 1,0 18,0 m 

bei einseitiger Bebaubarkeit 12,5 m 

c) mit einer Geschossflächenzahl über 1,0 - 1,6 20,0 m 

d) mit einer Geschossflächenzahl über 1,6 23,0 m 

4. Kerngebieten, Gewerbegebieten und Sondergebieten 

a) mit einer Geschossflächenzahl bis 1,0 20,0 m 

b) mit einer Geschossflächenzahl über 1,0 - 1,6 23,0 m 

c) mit einer Geschossflächenzahl über 1,6 - 2,0 25,0 m 

d) mit einer Geschossflächenzahl über 2,0 27,0 m 
5. Industriegebieten 

a) mit einer Baumassenzahl bis 3,0 23,0 m 

b) mit einer Baumassenzahl über 3,0 - 6,0 25,0 m 

c) mit einer Baumassenzahl über 6,0 27,0 m 

 

II. für die öffentlichen, aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht 

befahrbaren Verkehrsanlagen innerhalb der Baugebiete (z. B. Fußwege, Wohnwege; Art. 5a 

Abs. 2 Nr. 2 KAG) bis zu einer Breite von 5 m, 

III. für die nicht zum Anbau bestimmten, zur Erschließung der Baugebiete notwendigen Sam-

melstraßen innerhalb der Baugebiete (Art. 5a Abs. 2 Nr. 3 KAG) bis zu einer Breite von 27 m, 
IV. für Parkflächen (Art. 5a Abs. 2 Nr. 4 KAG) 

a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen im Sinne von Nr. I und Nr. III sind, bis zu einer weiteren 

Breite von 5 m, 

b) soweit sie nicht Bestandteil der in Nr. I und Nr. III genannten Verkehrsanlagen, aber nach 

städtebaulichen Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung notwendig 

sind, bis zu 15 v.H. aller im Abrechnungsgebiet (§ 5) liegenden Grundstücksflächen, 

V. für Grünanlagen mit Ausnahme von Kinderspielplätzen (Art. 5a Abs. 2 Nr. 4 KAG) 

a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen im Sinne von Nr. I bis Nr. III sind, bis zu einer weiteren 

Breite von 5 m, 

b) soweit sie nicht Bestandteil der in Nr. I bis Nr. III genannten Verkehrsanlagen sind, aber nach 
städtebaulichen Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung notwendig 

sind, bis zu 15 v.H. der im Abrechnungsgebiet (§ 5) liegenden Grundstücksflächen, 

VI. für Immissionsschutzanlagen (Art. 5a Abs. 2 Nr. 5 KAG). 

 

(2) Zu dem Erschließungsaufwand nach Abs. 1 Nr. I bis Nr. VI gehören insbesondere die Kosten für 

a) den Erwerb der Grundflächen, 

b) die Freilegung der Grundflächen, 

c) die erstmalige Herstellung des Straßenkörpers einschließlich des Unterbaues, der Befestigung 

der Oberfläche sowie notwendiger Erhöhungen oder Vertiefungen, 

d) die Herstellung von Rinnen sowie der Randsteine, 
e) die Herstellung von Radwegen, 

f) die Herstellung von Gehwegen, 

g) die Herstellung von kombinierten Geh- und Radwegen, 

h) die Herstellung von Mischflächen, 

i) die Herstellung der Beleuchtungseinrichtung, 

j) die Herstellung der Entwässerungseinrichtung der Erschließungsanlagen, 

k) den Anschluss an andere Erschließungsanlagen, 

l) die Herstellung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wegen Eingriffs beitragsfähiger Maß-

nahmen in Natur und Landschaft, 
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m) die Übernahme von Anlagen als gemeindliche Erschließungsanlagen, 

n) die Herstellung von Böschungen, Schutz- und Stützmauern. 

 

(3) Der Erschließungsaufwand umfasst auch den Wert der vom Zweckverband aus seinem Vermögen 
bereitgestellten Flächen im Zeitpunkt der Bereitstellung. 

 

(4) Der Erschließungsaufwand im Rahmen des Abs. 1 umfasst auch die Kosten, die für die Teile der 

Fahrbahn einer Ortsdurchfahrt einer Bundes-, Staats- oder Kreisstraße entstehen, die über die Brei-

ten der anschließenden freien Strecken hinausgehen. 

 

(5) Soweit Erschließungsanlagen im Sinne des Abs. 1 als Sackgassen enden, ist für den erforderlichen 

Wendehammer der Aufwand bis zur vierfachen Gesamtbreite der Sackgasse beitragsfähig. 

 

§ 3 
Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes 

 
(1) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand (§ 2) wird nach den tatsächlichen Kosten ermittelt. 

 

(2) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird für die einzelne Erschließungsanlage ermittelt. Der 

Zweckverband kann abweichend von Satz 1 den beitragsfähigen Erschließungsaufwand für be-

stimmte Abschnitte einer Erschließungsanlage oder diesen Aufwand für mehrere Anlagen, die für 

die Erschließung der Grundstücke eine Einheit bilden (Erschließungseinheit), ermitteln. 

 

(3) Die Aufwendungen für Fußwege und Wohnwege (§ 2 Abs. 1 Nr. II), für Sammelstraßen (§ 2 Abs. 1 
Nr. III), für Parkflächen (§ 2 Abs. 1 Nr. IV b), für Grünanlagen (§ 2 Abs. 1 Nr. V b) und für Immissions-

schutzanlagen (§ 2 Abs. 1 Nr. VI, § 10) werden den zum Anbau bestimmten Straßen, Wegen und 

Plätzen, zu denen sie von der Erschließung her gehören, zugerechnet. Das Verfahren nach Satz 1 

findet keine Anwendung, wenn das Abrechnungsgebiet (§ 4) der Fuß- und Wohnwege, der Sammel-

straßen, Parkflächen, Grünanlagen oder Immissionsschutzanlagen von dem Abrechnungsgebiet der 

Straßen, Wege und Plätze abweicht; in diesem Fall werden die Fuß- und Wohnwege, die Sammel-

straßen, Parkflächen, Grünanlagen und Immissionsschutzanlagen selbstständig als Erschließungsan-

lagen abgerechnet. 

 

§ 4 
Abrechnungsgebiet 

 
Die von einer Erschließungsanlage erschlossenen Grundstücke bilden das Abrechnungsgebiet. Wird ein 

Abschnitt einer Erschließungsanlage oder eine Erschließungseinheit abgerechnet, so bilden die von dem 

Abschnitt der Erschließungsanlage bzw. Erschließungseinheit erschlossenen Grundstücke das Abrech-

nungsgebiet. 

 

§ 5 
Zweckverbandsanteil 

 
Der Zweckverband trägt 10 v. H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes. 
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§ 6 
Verteilung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes 

 
(1) Bei zulässiger gleicher Nutzung der Grundstücke wird der nach § 3 ermittelte Erschließungsaufwand 

nach Abzug des Anteils des Zweckverbandes (§ 5) auf die Grundstücke des Abrechnungsgebietes 

(§ 4) nach den Grundstücksflächen verteilt. 

 

(2) Ist in einem Abrechnungsgebiet (§ 4) eine unterschiedliche bauliche oder sonstige Nutzung zulässig, 

wird der nach § 3 ermittelte Erschließungsaufwand nach Abzug des Anteils des Zweckverbandes 

(§ 5) auf die Grundstücke des Abrechnungsgebietes (§ 4) verteilt, indem die Grundstücksflächen mit 

einem Nutzungsfaktor vervielfacht werden, der im Einzelnen beträgt: 

1. bei eingeschossiger Bebaubarkeit und gewerblich oder sonstig nutzbaren Grundstücken, auf 

denen keine oder nur eine untergeordnete Bebauung zulässig ist 1,0 

2. bei mehrgeschossiger Bebaubarkeit zuzüglich je weiteres Vollgeschoss 0,3 
 

(3) Als Grundstücksfläche gilt: 

1. bei Grundstücken, die vollständig im Bereich eines Bebauungsplanes im Sinne von § 30 Abs. 1 

und 2 BauGB oder im unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) liegen, der Flächeninhalt des 

Buchgrundstücks, wie er sich aus der Eintragung im Grundbuch ergibt. 

2. bei Grundstücken im unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB), die in den Außenbereich 

(§ 35 BauGB) übergehen und bei denen sich die Grenze zwischen Innen- und Außenbereich 

nicht aus einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB ergibt, die Grundstücksfläche im Innenbereich 

(§ 34 BauGB).  

 
(4) Beitragspflichtige Grundstücke, die ohne bauliche Nutzungsmöglichkeit oder die mit einer unterge-

ordneten baulichen Nutzungsmöglichkeit gewerblich oder in sonstiger Weise vergleichbar genutzt 

werden oder genutzt werden dürfen, z. B. Friedhöfe, Sportanlagen, Freibäder, Campingplätze, Dau-

erkleingärten, werden mit 0,5 der Grundstücksfläche in die Verteilung einbezogen. 

 

(5) Als zulässige Zahl der Vollgeschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der 

Vollgeschosse. Weist der Bebauungsplan nur eine Baumassenzahl aus, so gilt als Zahl der Vollge-

schosse die Baumassenzahl geteilt durch 3,5. Weist der Bebauungsplan lediglich eine höchstzulässi-

ge Gebäudehöhe in Form der Wand- oder Firsthöhe aus, so gilt diese geteilt durch 2,6 in Wohn- und 

Mischgebieten, geteilt durch 3,5 in Gewerbe- und Industriegebieten. Sind beide Höhen festgesetzt, 
so ist die höchstzulässige Wandhöhe maßgebend. Bruchzahlen werden auf volle Zahlen auf- oder 

abgerundet. Setzt der Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch eine Baumassenzahl 

noch die höchstzulässige Gebäudehöhe in Form der Wand- oder Firsthöhe fest, so findet Abs. 8 An-

wendung. 

 

(6) Ist im Einzelfall eine größere Zahl der Vollgeschosse zugelassen oder vorhanden, so ist diese zu-

grunde zu legen. 

 

(7) Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze zulässig sind, gelten als eingeschossig bebau-

bare Grundstücke. Bei mehrgeschossigen Parkbauten bestimmt sich der Nutzungsfaktor nach der 
Zahl ihrer Geschosse. 

 

(8) In unbeplanten Gebieten sowie im Fall des Abs. 5 Satz 6 ist maßgebend 

 

1. bei bebauten Grundstücken die Höchstzahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse.  

2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den  

Grundstücken der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse.  
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Vollgeschosse sind Geschosse, die vollständig über der natürlichen oder festgelegten Geländeober-

fläche liegen und über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine Höhe von mindestens 2,30 m 

haben. Als Vollgeschosse gelten auch Kellergeschosse, deren Deckenunterkante im Mittel mindes-

tens 1,20 m höher liegt als die natürliche oder festgelegte Geländeoberfläche. 
 

(9) Ist die Zahl der Vollgeschosse wegen der Besonderheiten des Bauwerks nicht feststellbar, werden in 

Wohn- und Mischgebieten je angefangene 2,6 m Höhe des Bauwerks und in Gewerbe- und Indust-

riegebieten je angefangene 3,5 m Höhe des Bauwerks als ein Vollgeschoss gerechnet. Ist ein Grund-

stück mit einer Kirche bebaut, so sind zwei Vollgeschosse anzusetzen. Dies gilt für Türme, die nicht 

Wohnzwecken, gewerblichen oder industriellen Zwecken oder einer freiberuflichen Nutzung die-

nen, entsprechend. 

 

(10) Werden in einem Abrechnungsgebiet (§ 4) außer zu mehr als einem Drittel gewerblich genutzten 

Grundstücken oder Grundstücken, die nach den Festsetzungen eines Bebauungsplans in einem 
Kern-, Gewerbe- oder Industriegebiet liegen, auch andere Grundstücke erschlossen, so sind für die 

Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie für die Grundstücke, die zu mehr als 

einem Drittel gewerblich genutzt werden, die in Abs. 2 genannten Nutzungsfaktoren um je 50 v.H. 

zu erhöhen. Als gewerblich genutzt oder nutzbar gelten auch Grundstücke, wenn sie zu mehr als ei-

nem Drittel Geschäfts-, Büro-, Praxis-, Unterrichts-, Heilbehandlungs- oder ähnlich genutzte Räume 

beherbergen oder in zulässiger Weise beherbergen dürfen. 

 

§ 7 
Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke 

 
Für Grundstücke, die von mehr als einer Erschließungsanlage im Sinne des Art. 5a Abs. 2 Nr. 1 KAG er-

schlossen werden, ist die Grundstücksfläche bei Abrechnung jeder Erschließungsanlage nur mit zwei 

Dritteln anzusetzen. Dies gilt nicht, 

 

1. wenn ein Erschließungsbeitrag nur für eine Erschließungsanlage erhoben wird und Beiträge für 

weitere Anlagen zu deren erstmaliger Herstellung weder nach dem geltenden Recht noch nach 

vergleichbaren früheren Rechtsvorschriften erhoben worden sind oder erhoben werden, 

2. für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie für Grundstücke, die gem. § 6 

Abs. 10 als gewerblich genutzt gelten. 

 
§ 8 

Kostenspaltung 
 
Der Erschließungsbeitrag kann für 

(1) den Grunderwerb, 

(2) die Freilegung der Grundflächen, 

(3) die Fahrbahn, auch Richtungsfahrbahnen, 

(4) die Radwege, 

(5) die Gehwege zusammen oder einzeln, 

(6) die gemeinsamen Geh- und Radwege, 
(7) die unselbstständigen Parkplätze, 

(8) die Mehrzweckstreifen, 

(9) die Mischflächen, 

(10) die Sammelstraßen, 

(11) die Parkflächen, 

(12) die Grünanlagen, 
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(13) die Beleuchtungseinrichtungen und 

(14) die Entwässerungseinrichtungen 

gesondert erhoben und in beliebiger Reihenfolge umgelegt werden, sobald die Maßnahme, deren Auf-

wand durch Teilbeträge gedeckt werden soll, abgeschlossen worden ist. Diesen Zeitpunkt stellt der 
Zweckverband fest. 

 

§ 9 
Merkmale der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlagen 

 
(1) Die zum Anbau bestimmten Straßen, Wege und Plätze sowie Sammelstraßen und Parkflächen sind 

endgültig hergestellt, wenn sie die nachstehenden Merkmale aufweisen: 

1. eine Pflasterung, eine Asphalt-, Beton- oder ähnliche Decke neuzeitlicher Bauweise mit dem 

technisch notwendigen Unterbau, 

2. Straßenentwässerung und Beleuchtung, 
3. Anschluss an eine dem öffentlichen Verkehr gewidmete Straße. 

 

(2) Geh- und Radwege sind endgültig hergestellt, wenn sie eine Abgrenzung gegen die Fahrbahn und 

gegeneinander (außer bei Mischflächen) sowie eine Befestigung mit Platten, Pflaster, Asphaltbelag 

oder eine ähnliche Decke in neuzeitlicher Bauweise mit dem technisch notwendigen Unterbau auf-

weisen. 

 

(3) Grünanlagen sind endgültig hergestellt, wenn ihre Flächen gärtnerisch gestaltet sind. 

 

(4) Zu den Merkmalen der endgültigen Herstellung der in den Abs. 1 bis 3 genannten Erschließungsan-
lagen gehören alle Maßnahmen, die durchgeführt werden müssen, damit der Zweckverband das Ei-

gentum oder eine Dienstbarkeit an den für die Erschließungsanlage erforderlichen Grundstücken er-

langt. 

 

§ 10 
Immissionsschutzanlagen 

 
Art, Umfang, Verteilungsmaßstab und Herstellungsmerkmale von Anlagen zum Schutz von Baugebiete 

gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes werden durch 

ergänzende Satzung im Einzelfall geregelt. 
 

§ 11 
Entstehen der Beitragspflicht 

 
Die Beitragspflicht entsteht mit der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlagen, für Teilbeträge, 

sobald die Maßnahmen, deren Aufwand durch die Teilbeträge gedeckt werden soll, abgeschlossen sind. 

Im Falle des Art. 5a Abs. 9 KAG i.V.m. § 128 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BauGB entsteht die Beitragspflicht mit der 

Übernahme durch den Zweckverband. 

 

§ 12 
Vorausleistungen 

 
Im Fall des Art. 5a Abs. 9 KAG i.V.m. § 133 Abs. 3 BauGB können Vorausleistungen bis zur Höhe des vo-

raussichtlichen Erschließungsbeitrages erhoben werden. 
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§ 13 
Beitragspflichtiger 

 

Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheids Eigentümer des 
Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist der Erbbauberechtigte anstel-

le des Eigentümers beitragspflichtig. Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner; bei Woh-

nungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem 

Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 

 

§ 14 
Fälligkeit 

 
Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheids, die Vorausleistung einen Monat 

nach Bekanntgabe des Vorausleistungsbescheids fällig. 
 

§ 15 
Ablösung des Erschließungsbeitrages 

 
(1) Der Erschließungsbeitrag kann im Ganzen vor Entstehung der Beitragspflicht abgelöst werden 

(Art. 5a Abs. 9 KAG i. V. m. § 133 Abs. 3 Satz 5 BauGB). Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht 

nicht. Die Höhe des Ablösungsbetrages richtet sich nach der Höhe des voraussichtlich entstehenden 

Erschließungsbeitrages. 

 

(2) Ein Ablösungsvertrag wird unwirksam, wenn sich zum Zeitpunkt der Entstehung der sachlichen Bei-
tragspflichten ergibt, dass der auf das betreffende Grundstück entfallende Erschließungsbeitrag das 

Doppelte oder mehr als Doppelte bzw. die Hälfte oder weniger als die Hälfte des Ablösungsbetrages 

ausmacht. In einem solchen Fall ist der Erschließungsbeitrag durch Bescheid festzusetzen und unter 

Anrechnung des gezahlten Ablösungsbetrages anzufordern oder die Differenz zwischen gezahltem 

Ablösungsbetrag und Ausbaubeitrag zu erstatten.  

 

§ 16 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 

Benningen, 15. Dezember 2017 

ZWECKVERBAND INTERKOMMUNALER GEWERBEPARK 

FLUGHAFEN SÜD – BENNINGEN/HAWANGEN 

 

Osterrieder 

Vorsitzender des Zweckverbandes 

Interkommunaler Gewerbepark Flughafen Süd – Benningen/Hawangen 
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24 - 9410.0 

 

 

Haushaltssatzung 
des Abwasserverbands Memmingen-Land, 

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2017 
 
 

I. 
 

Auf Grund der Art. 40 und 41 KommZG in Verbindung mit Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt der 

Abwasserverband Memmingen-Land folgende Haushaltssatzung: 

 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit festgesetzt; er schließt 

im 

 

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.177.900 € 
 

und im 

 

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit  691.000 € 
 
ab. 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird 

auf 0 € festgesetzt. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 
§ 4 

 

Die Verbandsumlagen werden wie folgt festgesetzt: 

 

a) Verwaltungsumlage der Verbandsgemeinden 77.800 € 
 

b) Kapitaldienstumlage der Verbandsgemeinden 0 € 

 

c) Investitionsumlage der Verbandsgemeinden zur 

Finanzierung der Maßnahmen am Gruppenklärwerk 260.000 € 

 

d) Investitionsumlage der Verbandsgemeinden für Verbandsanlagen 200.000 € 

 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 

wird auf 300.000 € festgesetzt. 
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§ 6 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2017 in Kraft. 

 
Bad Grönenbach, 29. November 2016 

ABWASSERVERBAND MEMMINGEN-LAND 
 
Bernhard Kerler 

Verbandsvorsitzender 

 
II. 

 

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 

 
III. 

 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen während des ganzen Jahres in der Geschäftsstelle 

der Verwaltungsgemeinschaft Bad Grönenbach (Zi.Nr. 23) innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden 

zur Einsicht bereit (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG, Art. 27 Abs. 1 KommZG, Art. 26 GO, § 4 BekV). 

 

 

24 - 9410.0 

 

 

Haushaltssatzung 
des Schulverbandes Bad Grönenbach, 

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2017 
 

 

Aufgrund der Art. 9 Abs. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) i.V.m. Art. 42 Abs. 1 

des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 63 ff der Gemeindeordnung 

(GO) erlässt der Schulverband folgende Haushaltssatzung: 

 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit festgesetzt; er schließt 

im 
 
VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 405.000 € 

 

und im 

 

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 345.000 € 
 

ab. 

 

§ 2 

 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird 

auf 0 € festgesetzt. 

  



- 320 - 

KABl. Nr. 53/2017 

§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 
§ 4 

 

Schulverbandsumlage Verwaltungshaushalt 
 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben 

wird für das Haushaltsjahr 2017 auf 269.100 € festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf 

die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumlage). 

 

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand 

vom 01.10.2016 auf 274 Verbandsschüler festgesetzt. 
 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 982,1168 € festgesetzt. 

 
Schulverbandsumlage Vermögenshaushalt 

 

4. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben 

wird für das Haushaltsjahr 2017 auf 65.000 € festgesetzt und nach den Regelungen der Zweckverein-

barung vom 16.10.2003 umgelegt (Investitionsumlage). 

 

5. Der Berechnung der Investitionsumlagen werden die Schülerzahlen nach dem Stand vom 01.10.2016 
mit folgenden Zahlen zugrunde gelegt: 

 

a) Schülerzahl Grundschule: 170 Schüler 

b) Schülerzahl Mittelschule: 104 Schüler 

c) Gesamt 274 Schüler 

 

6. Die Investitionsumlage wird je Verbandsschüler (§ 4 Nr. 5 b) für den Bereich der Mittelschule auf 

0,0000 € festgesetzt. 

 

7. Die Investitionsumlage wird je Verbandsschüler (§ 4 Nr. 5 a) für den Bereich der Grundschule auf 
0,0000 € festgesetzt. 

 

8. Die Investitionsumlage wird je Verbandsschüler (§ 4 Nr. 5 c) für den allgemeinen Bereich der Grund- 

und Hauptschule auf 237,2263 € festgesetzt. 

 
§ 5 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 

wird auf 60.000 € festgesetzt. 

 
§ 6 

 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2017 in Kraft. 

 

Bad Grönenbach, 21. November 2016 

SCHULVERBAND BAD GRÖNENBACH 

 

Bernhard Kerler 

Schulverbandsvorsitzender 
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II. 
 

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 

 
III. 

 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen während des ganzen Jahres in der Geschäftsstelle 

der Verwaltungsgemeinschaft Bad Grönenbach (Zi.Nr. 23) innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden 

zur Einsicht bereit (Art. 26 Abs. 1 KommZG, Art. 26 GO). 

 

 

24 - 9410.0 

 

 

Haushaltssatzung 
des Schulverbandes Woringen, 

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2017 
 

 

I. 
 

Aufgrund der Art. 9 Abs. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) i.V.m. Art. 42 Abs. 1 

des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 63 ff der Gemeindeordnung 

(GO) erlässt der Schulverband folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit festgesetzt; er schließt 

im 

 

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 188.500 € 

 

und im 

 
VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 91.000 € 
 

ab. 

 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird 

auf 0 € festgesetzt. 

 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
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§ 4 
 

SCHULVERBANDSUMLAGE 
 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im 

Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2017 auf 158.000 € festgesetzt und nach der Zahl 

der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumlage). 

 

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand 

vom 01.10.2016 auf 104 Verbandsschüler festgesetzt. 

 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 1.519,2308 € festgesetzt. 

 

4. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im 
Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2017 auf 0 € festgesetzt und nach der Zahl der Ver-

bandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Investitionsumlage). 

 

5. Der Berechnung der Investitionsumlage wird die Schülerzahl nach dem Stand vom 01.10.2016 mit 

insgesamt 104 Verbandsschülern zugrunde gelegt. 

 

6. Die Investitionsumlage wird je Verbandsschüler auf 0 € festgesetzt. 

 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 

wird auf 30.000 € festgesetzt. 

 

§ 6 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2017 in Kraft. 

 

Woringen,  

SCHULVERBAND WORINGEN 

 
Volker Müller 

Schulverbandsvorsitzender 

 

II. 
 

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 

 

III. 
 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen während des ganzen Jahres in der Geschäftsstelle 
der Verwaltungsgemeinschaft Bad Grönenbach (Zi.Nr. 23) innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden 

zur Einsicht bereit (Art. 26 Abs. 1 KommZG, Art. 26 GO). 
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24 - 9410.0 

 

 

Haushaltssatzung 
der Verwaltungsgemeinschaft Bad Grönenbach, 

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2017 
 

 

I. 
 
Aufgrund der Art. 8 Abs. 2 und 10 VGemO sowie Art. 42 Abs. 1 KommZG in Verbindung mit Art. 63 ff der 

Gemeindeordnung erlässt die Verwaltungsgemeinschaft folgende Haushaltssatzung: 

 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird im 

 

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben auf 1.521.100 € 
 
und im 

 

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben auf 220.000 € 

 

festgesetzt. 

 

§ 2 
 

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt werden nicht aufgenommen. 

 
§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 
§ 4 

 

I. Verwaltungsumlage 
 
1. Festsetzung 
 

a) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von 

Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2017 auf 955.600 € festgesetzt. 
 

b) Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Einwohnerzahl nach dem 

Stand vom 31.12.2015 wie folgt festgesetzt:  

 

Gemeinden Einwohner Stand 31.12.2015 

Markt Bad Grönenbach 5.528 
Gemeinde Wolfertschwenden 1.960 

Gemeinde Woringen 1.966 
 
  9.454 
 

c) Die Verwaltungsumlage wird somit je Einwohner auf 101,0789 € festgesetzt. 
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2. Umlageschuld 
 
Die Umlageschuld beträgt für 

 
Markt Bad Grönenbach 5.528 x 101,0789 € = 558.764,20 €  
Gemeinde Wolfertschwenden 1.960 x 101,0789 € = 198.114,66 €  

Gemeinde Woringen 1.904 x 101,0789 € = 198.721,14 €  

 

   955.600,00 € 

 

II. Investitionsumlage 
 

1. Festsetzung 
 

a) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von 

Ausgaben im Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2017 auf 0 € festgesetzt. 

 

b) Für die Berechnung der Investitionsumlage wird die maßgebende Einwohnerzahl nach dem 

Stand vom 31.12.2015 wie unter Ziffer I, Nr. 1, Buchstabe b) festgesetzt, angenommen. 

 

c) Die Investitionsumlage wird somit je Einwohner auf 0 € festgesetzt. 

 
2. Umlageschuld 

 
Die Umlageschuld beträgt für  

 

Markt Bad Grönenbach 5.528 x 0 € = 0 € 

Gemeinde Wolfertschwenden 1.960 x 0 € = 0 € 

Gemeinde Woringen 1.966 x 0 € = 0 € 

 
  0 € 

 

§ 5 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 

wird auf 100.000 € festgesetzt. 

 

§ 6 

 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

 

§ 7 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2017 in Kraft. 
 

Bad Grönenbach, 28. November 2016 

VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT BAD GRÖNENBACH 

 

Bernhard Kerler 

Gemeinschaftsvorsitzender 
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II. 
 

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. 

 
III. 

 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen während des ganzen Jahres in der Geschäftsstelle 

der Verwaltungsgemeinschaft Bad Grönenbach (Zi.Nr. 23) innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden 

zur Einsicht bereit (Art. 27 Abs. 1 KommZG, Art. 26 GO, § 4BekV). 

 

 
Hans-Joachim Weirather 

Landrat 

 


